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Bei der handschriftlichen Anfertigung des Vernehmungsprotokolls 
ist diese Ausfertigung das Originaldokument. Es dokumentiert 
alle Änderungen und Streichungen sowie die vom Beschuldigten 
vorgenommen Veränderungen und Korrekturen. Deshalb ist es er
forderlich, daß diese handschriftliche Ausfertigung zumindest 
bis zur Rechtskraft des Urteils aufbewahrt wird .

.Die maschinenschriftliche Ausfertigung kann dann unter der Vor
aussetzung, daß das Original vorlegbar ist, allein in den Ge
richtsakten enthalten sein. Sie muß aber entsprechend § 106 • 
StPO vorn Beschuldigten und Untersuchungsführer unterschrieben 
sein.

Um Angriffen Beschuldigter gegen die Objektivität der Protokol
lierung entgegenzuwirken, kann es im Einzelfall erforderlich 
sein

- den Beschuldigten besonders zum Vergleich beider Ausferti
gungen aufzufordern.
cder

- durch Vorlage der Handschrift während der Unterschriftslei
stung auf die Möglich des Vergleichs hinzuweisen.

Das ist durch entsprechende Verwerte auf der maschinenschrift
lichen Ausfertigung besonders zu dokumentieren.

Zur Dokumentierung der Unterschriftsverweigerung durch Be- 
schuldiqte ___  ________ _____________

Gemäß § 105 Abs. 2 StPO hat der Vernommene nach der Durchsicht 
des Vernehmungsprotokolls jede Seite des Protokolls zu unter

in einigen Untersuchungsabteilungen besteht die Praxis, e-ie 
handschriftliche Ausfertigung des Protokolls generell zur 
Handakte zu nehmen und dafür auf einen Durchschlag der ma
schinenschriftlichen Ausfertioung zu verzichten. Die us-
richtsakte bilde 
für ein späteres

in jedem Fall ausreichende Vorausset* 
schnelles Durcharbeiten der Protokoll!
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